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Carbura Richtlinie Teil I – Stellungnahme AGVS
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	CARBURA Richtlinie Teil I - Gewässerschutz
Stellungnahme des AGVS, Autogewerbeverbandes der Schweiz


Sehr geehrte Damen und Herren

Der AGVS, Autogewerbeverband der Schweiz, der seit 1927 die Interessen von heute rund 4'000 Garagenbetrieben aus der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein vertritt, dankt für die Gelegenheit, im Rahmen der eingangs erwähnten Vernehmlassung Stellung nehmen zu können.

Die Carbura Richtlinie Teil I Gewässerschutz findet in erster Linie in den Grosstankanlagen der Mineralölindustrie Anwendung, in denen flüssige Brenn- und Treibstoffe gelagert sind. Sie gilt nur für Tanklager mit einem gesamten Lagervolumen von 2000 m3 oder wenn ein Tank ein Volumen von 250 m3 erreicht. Aus diesem Grunde ist der AGVS von der Carbura Richtlinie Teil I nur marginal betroffen.
Klein- und mittelgrosse Anlagen werden im Ordner 2 KVU (Konferenz der Vorsteher der kantonalen Umweltschutzämter) behandelt.

Erdverlegte Tanks, wie sie an Tankstellen vorkommen, sind in der Richtlinie im Sinne einer Zusammenfassung der bekannten und etablierten Verordnungen behandelt.

Der AGVS unterstützt die Erarbeitung von Richtlinien die kantonsübergreifend einheitlich in der Schweiz angewendet werden. Diese überarbeitete Richtlinie stellt eine Vollzugshilfe dar, die diesen Anspruch erfüllt. Zudem wird in der Richtlinie der „Stand der Technik“ abgebildet. Sie ist realitätsnah und zukunftsgerichtet.
Abwasserbehandlungsanlagen und Mineralölabschneideanlagen sind bei unseren Mitgliedern häufig auch Anlagenbestandteil. Die in der Richtlinie enthaltenen Grundsätze und Regelwerke erachten wir als zweckmässig und ergänzend zu den bestehenden Regelwerken.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und versichern Sie, sehr geehrte Damen und Herren, unserer vorzüglichen Hochachtung.

Freundliche Grüsse
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